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Solidarität sta� Polizei – 
GdP raus aus dem DGB? 

Nein, das ist keine Fata Morgana, sondern 

eine tatsächliche Forderung, die man so 

oder so ähnlich die Tage auf Demonstratio-

nen hören konnte. Aber der Reihe nach. Dass 

die deutsche Polizei und damit die Gewerk-

scha� der Polizei als ihre Interessenvertre-

tung nicht unumstritten ist, ergibt sich von 

selbst. Welche Kriminellen sollten schon ein 

Interesse an einer starken Polizei und ei-

nem starken Rechtsstaat haben? Leider gibt 

es aber immer wieder Gewerkscha�sveran-

staltungen rund um den 1. Mai, bei denen 

Anwesende die Polizei zu ihrem persönli-

chen Feind in Uniform hochstilisieren. Nach 

Meinung dieser Menschen sei die Polizei das 

Mittel, mit dem die Herrschenden ihre Inte-

ressen gegen die der Bevölkerung durch-

setzen. Die Polizei sei eine Organisation, 

die strukturellen Rassismus und Unterdrü-

ckung in sich selber trägt und in der Gesell-

scha� verankert. Und weil die Polizei so sei, 

haben sie und ihre Gewerkscha�, die GdP, 

nichts in der demokratischen, solidarischen 

und pluralistischen Gemeinscha� des Deut-

schen Gewerkscha�sbundes zu suchen. 

Wer schweigt, stimmt zu!

Man könnte das Ganze ignorieren. Demokra-

tie und Meinungsfreiheit ist doch für alle da – 

auch für Dummköpfe. Aber genauso, wie eine 

Meinung geäußert werden darf, muss einer 

falschen Meinung entschieden entgegenge-

treten werden. Und zwar dort, wo sie entsteht! 

Die Gewerkscha� der Polizei gibt es seit 

1950. Die GdP und ihre Mitglieder verstehen 

die Polizei nicht als Staat im Staate, sondern 

als elementaren Teil der Gesellscha�. Sie 

treten für eine Bürgerpolizei ein. Die GdP 

bekennt sich zur freiheitlichen demokra-

tischen Grundordnung der Bundesrepub-

lik Deutschland. Sie lässt sich in ihren Ziel-

setzungen und ihrer Arbeit leiten von den 

demokratischen Prinzipien und von den 

Grundrechten. Sie setzt sich für den Aus-

bau des sozialen Rechtsstaates und die wei-

tere Demokratisierung von Staat und Gesell-

scha� ein. Undemokratische Bestrebun-

gen jeder Art lehnt sie ab. All das kann 

man nachlesen.

Die seit 1978 bestehende Mitglied-

scha� der GdP im DGB ist trotzdem 

nicht bei allen unumstritten. Trotz der 

klaren Deckungsgleichheit bei Grund-

satzthemen von GdP und DGB ber-

gen die vielen und viel-

fältigen Mitglieder 

unstrittig ein Kon-

�iktpotenzial in 

sich. Damit um-

zugehen ist aber 

das Salz in der 

Suppe eines 

jeden Ge-

werkschaf-

ters, für 

den die 

inner-

ge-

werkscha�liche Demokratie zwar alterna-

tiv-, aber nicht grenzenlos ist.

Ich möchte daher allen DGBlern danken, 

die genau das leben. Die sich für einen Dia-

log einsetzen und dabei auch klare Grenzen 

setzen. Diesen Menschen, die Demonstrati-

onen mit unterschiedlichsten Meinungen 

organisieren, aushalten und moderieren. 

Den Mitgliedern, die egal aus welcher Ge-

werkscha� sie kommen, sich nicht scheu-

en, Anfeindungen auszuhalten, weil sie für 

die Polizei und die GdP einstehen. Den Kol-

leginnen und Kollegen, die 

mit unseren gemeinsamen 

Werten Brücken bauen, 

weil wir gemeinsam 

mehr erreichen können. 

Genau diese Grundhal-

tung vieler Menschen 

im DGB ist die Ursache, 

warum ich weiß:

Die GdP gehört zum 

DGB und nirgend-

wo anders 

hin! I

Foto: GdP MV
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SITZUNG DES PETITIONSAUSSCHUSSES

GdP im Landtag – Petitionsausschuss emp�ehlt 
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Zu Beginn der 43. Sitzung des Petitions-
ausschusses am 10. April 2024 befassten 

sich die Ausschussmitglieder mit der Frage, 
ob eine Änderung des Landesbeamtenversor-
gungsrechts erforderlich ist. Anlass dieser Be-
ratung waren die Beschwerden von mehreren 
Betro�enen, bei denen aufgrund der Festset-
zung ihrer Versorgungsbezüge, insbesonde-
re der Dienst- und Vordienstzeiten, umfang-
reiche Einschnitte in ihre Versorgung vorge-
nommen wurden. Denn bei ihnen wurden 
gemäß § 12  a Landesbeamtenversorgungs-
gesetz Mecklenburg-Vorpommern in Verbin-
dung mit § 30 des Landesbesoldungsgesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern die Zeiten, die 
durch eine besondere persönliche Nähe zum 
System der ehemaligen DDR gekennzeichnet 
sind, sowie die Zeiten, die vor einer systemna-
hen Tätigkeit liegen, bei der Festsetzung der 
Versorgung nicht berücksichtigt.

An dieser Beratung nahmen der Landes-
vorsitzende der Gewerkscha� der Polizei, 
Christian Schumacher, sowie der Bürger-
beau�ragte Dr. Christian Frenzel in seiner 
Funktion als Beau�ragter für die Landes-

polizei teil. Beide setzten sich für eine Ge-
setzesänderung ein. Der Vertreter der GdP 
begründete dazu, dass die systemnahen 
Berufszeiten in der ehemaligen DDR die 
Höchstgrenze für das Zusammentre�en 
von Rente und Versorgung mindern würden. 
Die herabgesetzte Höchstgrenze bewirke im 
 Ergebnis eine stärkere Kürzung des Ruhege-
halts und somit eine Verringerung der Ge-
samtversorgung aus Beamtenversorgung 
und Rente. Da von dieser Regelung auch jeg-
liche davorliegenden Zeiten betro�en seien, 
bleibe in bestimmten Fallkonstellationen 
ein nicht unbedeutender Anteil der Erwerbs-
biogra�e bei der verbleibenden Versorgung 
unberücksichtigt. Er gab außerdem zu be-
denken, dass diese Zeiten seinerzeit einer 
Einstellung in das Beamtenverhältnis nach 
1990 nicht entgegengestanden hätten und 
eine solche Unterscheidung nach 30 Jahren 
deutscher Einheit unangemessen erschei-
ne. Die damit verbundene zum Teil erhebli-
che Versorgungskürzung sei zudem einem 
zunehmenden Rechtfertigungsdruck aus-
gesetzt, nachdem die Länder Brandenburg, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
ihre entsprechenden Regelungen bereits 
zugunsten der Versorgungsempfänger ge-
ändert hätten.

Der Beau�ragte der Landespolizei äußer-
te, dass es gerechtfertigt sei, die besondere 
persönliche Nähe zum System der ehemali-
gen DDR in dieser abstrakt gewählten For-
mulierung gesetzlich zu regeln. In der Praxis 
habe sich aber gezeigt, dass es für die Betrof-
fenen nahezu unmöglich sei, die Vermutung 
der Systemnähe zu widerlegen. Dadurch wer-
de die Gesetzeslage den besonderen persönli-
chen Umständen der Menschen nicht ausrei-
chend gerecht, sodass in Anbetracht dessen 
eine Gesetzesänderung erfolgen sollte.

Im Ergebnis der Beratung stellten auch 
die Ausschussmitglieder Handlungsbedarf 
fest. Die Landesregierung soll daher gebeten 
werden, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, 
der sich an den Regelungen des Landes Bran-
denburg orientieren soll. Auf dieser Grundla-
ge wird der Petitionsausschuss eine entspre-
chende Beschlussempfehlung an den Land-
tag erarbeiten. I

Empfang für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Am 29. April 2024 fand in Ludwigslust 
der jährliche Empfang der Ministerprä-

sidentin für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im Vorfeld des 1. Mai statt. Auf die-
ser Veranstaltung wurde der jährliche Be-
triebs- und Personalrätepreis MV vergeben.

Für die Gewerkscha� der Polizei (GdP) ha-
ben an dieser Veranstaltung Christian, Sieg-
mar, Astrid und Alexander (v. l.; hier mit In-
nenminister Christian Pegel) teilgenommen. 

„Mit dem Betriebs- und Personalrätepreis 
Mecklenburg-Vorpommern würdigt die Lan-
desregierung herausragende Initiativen, die 
die Arbeitstage der Beschä�igten besser ma-
chen. Die Förderung der innerbetrieblichen 
Demokratie ist gerade in Zeiten von Politikver-
drossenheit und rechtsextremer Propaganda 
elementar wichtig. Wo Betriebs- und Personal-
räte aktiv sind, sind Arbeitsplätze sicherer, wer-

den Beschä�igte mehr einbezogen und wert-
geschätzt. Wo es demokratische Prozesse gibt, 
laufen Spaltungsversuche rechtspopulistischer 

Aufwiegler bei der Mehrheit der Beschä�igten 
ins Leere“, würdigte die Vorsitzende des DGB 
Nord, Laura Pooth, die Preisverleihung. 
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In der Kategorie „Mitbestimmung – 

stark gemacht“ wurde der Betriebsrat der 
Dockweiler AG, Neustadt-Glewe, ausge-
zeichnet. „Betriebsratsarbeit gibt den ver-
meintlich Schwächeren eine Stimme“, wür-
digte Wirtscha�s- und Arbeitsminister Rein-
hard Meyer das Engagement des erst 2023 
gegründeten Betriebsrats. „Dank Ihres hart-
näckigen Einsatzes hat die Dockweiler AG, 
der größte Industriearbeitgeber in der Re-
gion, nach vielen Jahren endlich einen Be-
triebsrat, der die Interessen der über 300 Be-
schä�igten im Unternehmen nunmehr mit 
starker Stimme vertritt.“ 

Für die erfolgreich ausgehandelte Dienst-
vereinbarung zur Suchtprävention und die 
Entwicklung einer Handreichung zum Um-
gang mit Überlastungsanzeigen wurde der 
Personalrat des Landkreises Mecklenbur-
gische Seenplatte in der Kategorie „Mitbe-

stimmung – gut eingebracht“ prämiert. 
„Sucht am Arbeitsplatz muss mit einem 
Höchstmaß an Sensibilität behandelt wer-

den. Mit der Dienstvereinbarung des Preis-
trägers kann das Thema aus der Tabuecke 
herausgeholt und Betro�enen zielgerichtet 
Hilfe angeboten werden. Auch die Anzei-
ge von Überlastungen muss durch den Ar-
beitgeber mit besonderer Rücksicht begeg-
net werden. Mit der neuen Handreichung 
gibt man den Mitarbeitenden mehr Sicher-
heit und die Möglichkeit, Maßnahmen nach-
haltig einzufordern“, sagte Tom Scheidung, 
Staatssekretär im Ministerium für Bildung 
und Kindertagesförderung. 

Preisträger in der Kategorie „Mitbestim-

mung – neu gedacht“ wurde der Betriebs-
rat der Lear Corporation GmbH aus Wismar. 
„Ein gutes innerbetriebliches Klima und fai-
re Arbeitsbedingungen können ein wichti-
ger Erfolgsfaktor sein. Bei der Lear Corpo-
ration kann man das eindrucksvoll sehen. 
Das mit dem Betriebsrat erarbeitete System, 
das drei verschiedene Schichtmodelle integ-
riert, dür�e deutschlandweit einmalig sein. 
Für die Beschä�igten bedeutet das einen 

spürbaren Erholungse�ekt und der Arbeit-
geber ist dankbar für eine hohe Mitarbeiter-
bindung und niedrige Fluktuation“, würdig-
te Wirtscha�sminister Reinhard Meyer den 
Preisträger. Herzlichen Glückwunsch. I

Betriebs- und Personalrätepreis

Ausgezeichnet werden Personen oder 

Gremien, die mit ihrem Einsatz die be-

triebliche Mitbestimmung der Beschäf-

tigten gestärkt, Arbeitsbedingungen er-

leichtert und für die bessere Vereinbar-

keit von Beruf und Privatleben gesorgt 

haben. Weitere Kriterien sind Geschlech-

tergerechtigkeit, Arbeitssicherheit, Ge-

sundheit und Innovationen. Mit dem Preis 

werden Engagement und Mut von Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern gewür-

digt, die sich mit ganzer Kra� für ihre Kol-

legen einsetzten.

ARBEITSZEIT

Wer will den Zehnstundentag?

Die Union will die tägliche Obergrenze für die Arbeitszeit abscha�en. Tatsächlich 

wäre eine solche Deregulierung weder im Interesse der Beschä�igten noch der 

Gesellscha� insgesamt.

Die Unionsfraktion im Bundestag hat die 
Regierung aufgefordert, das Arbeitszeit-

gesetz zu reformieren. Kernpunkt: Die Gren-
ze für die tägliche Höchstarbeitszeit von – 
in der Regel – acht Stunden soll fallen und 
stattdessen nur noch ein wöchentliches Li-
mit von maximal 48 Stunden gelten, wie sie 
in der EU-Arbeitszeitrichtlinie festgelegt ist. 
Das soll für mehr Zeit�exibilität sorgen und 
ist aus Sicht der Union nicht nur im Interes-
se von Arbeitgebern, sondern auch von Be-
schä�igten. Amélie Sutterer-Kipping vom HSI 
hat als Sachverständige eine Stellungnahme 
für den zuständigen Bundestagsausschuss 
verfasst. Ihr Fazit: Die bestehenden Spiel-
räume „sind ausreichend, um weitgehende 
und nötige Flexibilität für beide Seiten des 
Arbeitsverhältnisses zu gewährleisten“. Wei-
ter verweist die Juristin darauf, dass eine wei-
tere Entgrenzung von Arbeitszeiten Risiken 
für Gesundheit, Vereinbarkeit und Gleich-

stellung im Berufsleben bringt. Arbeitswis-
senscha�lich gesichert ist: Lange Arbeitstage 
wirken sich negativ auf die Gesundheit aus, 
nach der achten Stunde steigt das Risiko für 
Arbeitsunfälle steil an. Und die wenigsten 
Vollzeitbeschä�igten wünschen sich einen 
späteren Feierabend. Die Fakten: 
•  Nach der Arbeitszeitbefragung 2021 der Bun-

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin arbeiten abhängig Beschä�igte in 
Vollzeit in Deutschland durchschnittlich 
43 Stunden pro Woche und damit durch-
schnittlich 4,3 Stunden mehr als vertrag-
lich vereinbart, machen also Überstunden.

•  Arbeitswissenscha�liche und arbeitsme-
dizinische Erkenntnisse belegen Sutterer-
Kipping zufolge, dass Arbeitszeiten von 
mehr als zehn Stunden täglich oder mehr 
als 40 bis 48 Stunden pro Woche mit ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen einher-
gehen. Hierzu gehören psychosomatische 

Beschwerden, Herz- und Kreislauferkran-
kungen, Magen-Darm-Beschwerden oder 
Schlafstörungen. Zudem erhöht sich durch 
Übermüdung infolge überlanger Arbeits-
zeiten das Risiko von Arbeitsunfällen. So 
steigt die Unfallhäu�gkeit nach der achten 
Arbeitsstunde exponentiell an, sodass Ar-
beitszeiten über zehn Stunden täglich „als 
hochriskant eingestu� werden müssen“.

•  97 Prozent der Beschä�igten möchten 
nicht länger als bis 18 Uhr arbeiten – auch 
und gerade, um Arbeit und Familienleben 
unter einen Hut zu bekommen, ergab eine 
Studie der Hans-Böckler-Sti�ung von 2023. 

Betreuungskon�ikte würden durch ent-
grenzte Arbeitszeiten nicht gelöst, sondern 
verschär�. Ein solches Modell begünstige 
tradierte Rollenverteilungen und stehe der 
Gleichstellung von Mann und Frau entge-
gen, warnt die Juristin. Nicht zuletzt werde 
es für Frauen, die Teilzeit arbeiten, schwe-
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rer, ihre Arbeitszeit auszuweiten. Dabei 
wäre das ein wichtiger Faktor, um das Ar-
beitskrä�epotenzial zu vergrößern.

Die Abscha�ung der werktäglichen 
Höchstarbeitszeit ist für Sutterer-Kipping 
„die falsche Stellschraube zur Lösung des 
Problems von gleichberechtigter Sorgear-
beit“. Viel dringlicher sei es, Arbeitnehmerin-
nen aus der Teilzeitfalle zu helfen. Das kön-
ne etwa durch eine Ausweitung der Regelun-
gen zur Brückenteilzeit auf kleinere Betriebe 
geschehen. Zudem sollte die Brückenteilzeit 
�exiblere Anpassungen der Arbeitszeit an die 

aktuellen Bedürfnisse erlauben. 
Gleichzeitig gelte es, die institu-
tionelle Kinderbetreuung weiter 
auszubauen. I

Amélie Su�erer-Kipping: Stellungnahme 

Antrag der Fraktion der CDU/CSU „Arbeits-

zeit flexibilisieren – Mehr Freiheit für 

Beschä�igte und Familien“, April 2024

#WIRFÜREUCHVORORT

Nach diesem Motto machten wir uns Ende 
April auf den Weg und fuhren gegen Mit-

tag zur Alkohol-Drogen-Medikamenten-(ADM-)
Kontrolle auf den Autobahnparkplatz „Witten-
burger Land-Süd“ an der A24 i. R. Berlin. Die 
Polizeiinspektion Ludwigslust hatte für diesen 
Tag zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Zoll 
eine Großkontrolle geplant. Diesmal mit vor Ort 
Vertreter der Führerscheinstelle, der Staatsan-
waltscha� aus dem Landkreis sowie das Tech-
nische Hilfswerk. Das THW nutze die Verkehrs-
kontrolle als Übung und leuchtete am Abend 
die Kontrollstelle aus und übernahm gleich die 
Abendverp�egung der eingesetzten Krä�e. In 
Rahmen der Kontrolle fand zudem der ADM-

Lehrgang unserer Kollegen*innen den prakti-
schen Abschluss. Begleitet wurde die Kontroll-
stelle auch von einem NDR-Team.

Wir selbst wurden freudig begrüßt und er-
wartet. Der leckere mitgebrachte Kuchen von 
den Mecklenburger Backstuben, der Ka�ee 
und der Tee waren sehr willkommen. Ann-Ka-
thrin Rubel, Vorsitzende vom örtlichen Per-
sonalrat, und ich, Vorsitzender des Bezirks-
personalrats im Polizeipräsidium Rostock, 
nutzten die Kontrolle gern, um ins Gespräch 
zu kommen. Die freudigen Gesichter der Ein-
satzkrä�e und die zahlreichen Gespräche mit 
dem gesamten GdP-Betreuungsteam waren 
unbezahlbar für uns. Die Verbundenheit der 

GdP mit den Anwesenden war deutlich zu er-
kennen. Danke an Ilonka, Anne W. und Maik 
 D.-H., die uns in diesem Jahr begleitet haben! 
Im Übrigen: Auch diesmal hielten wir dem Re-
gen dank des guten Pavillons gut stand.

Euer Maik Exner-Lamnek
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Stellungnahme für die ö�entliche Anhörung im 
Finanzausschuss zur Besoldung und Versorgung in 
Mecklenburg-Vorpommern

Stellungnahme zum „Entwurf eines Ge-
setzes über die Anpassung von Besol-

dungs- und Beamtenversorgungsbezügen 
2024 und 2025 sowie zur Gewährung einer 
Sonderzahlung zur Abmilderung der gestie-
genen Verbraucherpreise des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern“ (Drucksache 8/3454) 
und zum „Entwurf eines Gesetzes über die 
Anpassung der Besoldungsstrukturen und 
zur Änderung weiterer dienstrechtlicher 
Vorschri�en des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern“ (Drucksache 8/3455) 

Der Finanzausschuss des Landtages von 
Mecklenburg-Vorpommern hat den Deut-
schen Gewerkscha�sbund (DGB) mit Schrei-
ben vom 14. März 2024 um eine Stellungnah-
me zu den beiden oben genannten Gesetzes-
entwürfen gebeten. Dieser Bitte ist der DGB 
fristgerecht am 5. April 2024 nachgekommen. 

Die Stellungnahme erfolgt im Vorfeld der 
mündlichen Anhörung im Finanzausschuss 
am 11. April 2024. In der mündlichen Anhö-
rung wird der DGB ebenfalls vertreten sein. 
Die Stellungnahme erfolgt in Abstimmung 

mit den DGB-Gewerkscha�en des ö�entli-
chen Dienstes, von denen die GEW und die 
GdP zusätzlich direkt an der Anhörung be-
teiligt werden.

Der Finanzausschuss hat den Anzuhö-
renden einen umfassenden Fragenkatalog 
übermittelt. Dieser wird im Rahmen dieser 
Stellungnahme im Einzelnen beantwortet. 
Der DGB hat dabei auch weiter-
gehende Positionen deutlich 
gemacht. Zur Stellungnahme 
– QR-Code I

BETRIEBS- UND PERSONALRÄTEKONFERENZ

Demokratie im Betrieb stärken

Einladung

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unter dem 
Motto „Demokratie im Betrieb und Unter-
nehmen stärken – gute Tarifverträge durch-
setzen“ �ndet unsere diesjährige Betriebs- 
und Personalrätekonferenz des DGB Nord in 
Mecklenburg-Vorpommern statt. Eure Arbeit 
als Interessenvertretung der Beschä�igten hat 
sich in den letzten Jah-
ren stark verändert. Ge-
rade der Wandel in der 
Arbeitswelt im Zuge der 
Transformation, der uns 
alle betri�, stellt uns vor 
große Herausforderun-
gen. Diese wollen wir mit 
euch gemeinsam gestal-
ten und dies zum Woh-
le eurer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Wir 
müssen uns einmischen, 
um unsere Arbeitsplät-
ze zukun�ssicher und 
attraktiv zu gestalten. 
Gute Tarifverträge zu 
erkämpfen und sie auch 
durchzusetzen, ist un-
ser gemeinsames Ziel.

Unsere Betriebs- und Personalrätekon-
ferenz soll euch in eurer Arbeit stärken. Sie 
soll aber auch einen Ort des Austausches 
untereinander bieten, um voneinander zu 
lernen. Dafür sollen die Workshopangebo-
te, die wir euch anbieten, dienen. Wir hof-
fen auf spannende Diskussionen und ei-
nen für uns alle gewinnbringenden Erfah-
rungsaustausch. Die Konferenz �ndet statt 
am 27. Juni 2024 in der Zeit von 10 bis 16 

Uhr in der Rotunde der HanseMesse Ros-

tock, Zur Hansemesse 1–2. Wir freuen uns 
darauf, euch dort begrüßen zu können. I

Zur Einladung
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EUROPAWAHLEN

Die Parteien in Deutschland vor der Europawahl

Die Wahl zum Europäischen Parlament 

�ndet in Mecklenburg-Vorpommern am 

9. Juni 2024 statt. Das demokratische Euro-

pa braucht unsere Stimme für Frieden und 

Freiheit!

Der deutsche Politikwissenscha�ler Os-

kar Niedermayer skizziert die Entwicklung 

des deutschen Parteiensystems seit der letz-

ten Europawahl 2019 und verdeutlicht, mit 

welchem Spitzenpersonal und welchen in-

haltlichen Positionen die 

Parteien in den Wahlkampf 

gehen. Zum Beitrag scanne 

den QR-Code. I

„Frauen ins Nähzimmer!“

Mit dem Beschluss des Landtages MV aus 

2022 ist der 8. März seit 2023 ein gesetz-

licher Feiertag. Nachdem das Bundesland 

Berlin dies schon in 2019 beschlossen hatte, 

ist nun auch unser Bundesland seiner Ver-

antwortung, ein Zeichen für die Gleichbe-

rechtigung der Geschlechter zu setzen, ge-

recht geworden.

Die Frauengruppe der GdP MV hat den 

Alltagsheldinnen unseres Landes in den 

Jahren zuvor stets eine kleine Aufmerksam-

keit nebst Grußkarte zukommen lassen, um 

diesen besonderen Tag und den Frauen, de-

nen er gewidmet ist, eine Würdigung zu ver-

leihen. 

So wurden auch in diesem Jahr die Gruß-

karten und Aufmerksamkeiten, die in den 

Vorjahren kein großes Aufsehen erregt ha-

ben, an unsere Frauen im Land gesendet.

Unter dem Motto „Frauen verbinden“ 

wurde ein Gadget in Form eines kleinen 

Nähsets verschickt. Die Kontroverse, wel-

che sich in diesem scheinbar fehlplatzier-

ten „Notfallnähset“ verbirgt, wurde sehr 

schnell o�enkundig. Die Wahrnehmung 

und die entsprechenden Rückmeldungen 

schlugen ein und brachten eine Welle der 

Empörung mit sich, die von uns gleicherma-

ßen erho� wie auch erwartet wurde. 

Gleichwohl die Verantwortung des Lan-

des, wie eingangs beschrieben, mit der Ein-

führung des Feiertages formal übernommen 

wurde, ist die Thematik, welche sich hinter 

dem Namen „Frauentag“ verbirgt, aktueller 

denn je. 

Das Nähset steht für den Kampf der 

Schneiderin Marie Juchacz, welche als ers-

te weibliche Abgeordnete eine Rede vor 

dem deutschen Parlament (19. Februar 1919) 

hielt. Als Mitbegründerin der Arbeiterwohl-

fahrt war sie maßgebend für den Kampf der 

Gleichberechtigung. 

Wir beobachten seit Längerem einen 

Rückgang der demokratischen Stabilität so-

wie der Gleichberechtigung für unsere All-

tagsheldinnen. Mit Blick auf die nächsten 

Wahlen ist es mehr als notwendig, sich vor 

Augen zu führen, welche politische Ausrich-

tung auch die Rechte der Frauen weiterhin 

wahrt und für sie einsteht. 

Es ist leider immer noch die Zeit für uns 

alle, ob jung oder alt, sich diesen Abwärts-

trends entgegenzustellen und trotz bzw. we-

gen des neuen Feiertages darauf aufmerk-

sam zu machen, dass Gleichberechtigung 

keineswegs Alltag und Normalität gewor-

den ist. I

Gleiche Arbeit, gleiches Geld? 

Der Equal Pay Day (EPD) am 6. März 

markierte in 2024 den Tag, bis zu dem 

Frauen in Deutschland aufgrund der ge-

schlechtsspezi�schen Lohnlücke de facto 

unbezahlt arbeiten. 

Nun könnte man annehmen, dass wir 

Beamtinnen und Arbeitnehmerinnen im öf-

fentlichen Dienst derartige Probleme eher 

weniger haben. Schaut man aber genauer 

hin, und das tun wir Frauen der GdP, zeich-

net sich ein anderes Bild.

Mütter (ja und auch Väter) in Elternzeit 

oder Teilzeit wurden und werden �nanzi-

ell benachteiligt. Die diesjährige Sonder-

zahlung von 1.800 € für den In�ationsaus-

gleich, ist genau denjenigen verwehrt wor-

den, die sich um die Familie kümmern. Sei 

es die Entscheidung für Teilzeit oder eben 

die Elternzeit, welche nach wie vor überwie-

gend von Frauen genommen wird – mehr als 

75 %, um es mal in Zahlen auszudrücken.

Wer vom 1. August bis 8. Dezember 2023 

in Elternzeit war, ging komplett leer aus. 

Ebenso betro�enen sind unsere Seniorinnen 

und Senioren, die nichts erhalten. Die In�a-

tion macht keinen Unterschied zwischen 

Männern und Frauen oder Lau�ahngrup-

pen. Dass die Unterhändler dieses Tarif-

abschlusses mehrheitlich Männer waren, 

wirkt da nicht überraschend. Auch die vom 

Landtag verabschiedeten Gesetze, welche 

die weitere Entwicklung der Besoldung und 

Versorgung regeln, zeigen klare Benachtei-

ligung, so z. B. bei den nur anteiligen Zah-

lungen des Familienzuschlages für Teilzeit-

beschä�igte. 
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Zu argumentieren, dass alle gleichgestellt 

sind und die „Wahl“ haben, entspricht allen-

falls der Verordnungslage, leider aber nicht 

der Realität. Ein Grund zum „Feiern“ war 

dieses Jahr also der 6. März und wir haben 

es krachen lassen. Beinahe zynisch, dass 

die Frauen im Land auf Einladung des DGB 

Nord, des Landesfrauenrates und des Frau-

enbildungsnetzwerkes eine Party in Rostock 

veranstalteten, anlässlich der „Gleichbezah-

lung“ mit ihren männlichen Kollegen – den 

Spaß haben wir uns trotzdem nicht nehmen 

lassen. Was bleibt, ist ein bitteres Resümee 

nach über 100 Jahren Kampf für Gleichstel-

lung – es gibt sie nach wie vor nicht, egal 

wie schön wir uns das reden lassen wollen. 

Es bleibt nur zu ho�en, dass Frauen wirk-

lich nicht wieder ins Nähzimmer müssen 

und weiter für eine Gleichstellung kämpfen.

Seid ihr selbst betro�en von dieser Unge-

rechtigkeit, nutzt das vorbereitete Schreiben 

(beziehbar über die GdP-Frauengruppe MV) 

und macht euch Lu� bei den politischen Ent-

scheiderinnen und Entscheidern in unserem 

Land. Den Vorstand der Frauengruppe er-

reicht ihr über frauengruppe-mv@gdp.de I

Vorbereitung auf den Ruhestand

Auf dem Weg in einen neuen Lebensab-

schnitt wollen wir als Landessenioren-

vorstand nun schon zum siebten Mal un-

sere angehenden GdP-Senioren/-innen be-

gleiten. Dazu bieten wir 20 angehenden 

GdP-Senioren/-innen aus 2024/25 eine

Zweitagesschulung

Unter dem Thema „Vorbereitung auf den Ru-

hestand“ an. Durch die Veranstaltung sollen 

die Teilnehmer für die Bewältigung des neu-

en Lebensabschnittes „Ruhestand“ sensibi-

lisiert werden.

Schulungsbeschreibung

Mit dem Eintritt in den Ruhestand wird es 

eine veränderte Einkommenssituation ge-

ben, andere Herausforderungen zur körperli-

chen und geistigen Aktivität spielen eine Rol-

le, persönliche Unterlagen und Vollmachten 

(z. B. Vorsorgevollmacht & Patientenverfü-

gung) oder auch die Hinterlassenscha� (z. B. 

Erben & Vererben) sind möglicherweise neu 

zu regeln. Der Wechsel der Polizeivollzugsbe-

amten von der Heilfürsorge zur Beihilfe und 

in die private Krankenkasse ist ein erhebli-

cher Einschnitt bei der Inanspruchnahme so-

wie den Abrechnungen von Leistungen. Die 

Gesundheit als unser höchstes Lebensgut ist 

somit unter einem neuen Aspekt zu sehen.

In der Diskussion um diese Dinge werden 

sicher weitere Impulse zum Bewusstsein ei-

nes aktiven Ruhestandes entwickelt werden.

Die Anmeldung erfolgt an jana.kleiner@

gdp.de oder an den GdP-Landesbezirk M-V, 

Platz der Jugend 6, 19053 Schwerin. Der Ver-

sand der Einladungen erfolgt bis 16. Septem-

ber 2024. Für jede Kreisgruppe (13) steht je-

weils mindestens ein Teilnehmerplatz zur 

Verfügung.

Bei der Bundeszentrale für politische Bil-

dung wurde bereits ein Antrag gestellt, dass 

die „Veranstaltung in vollem Umfang als för-

derungswürdig im Sinne des § 9 Abs. 2 der 

Verordnung über Sonderurlaub für Bundes-

beamte und Richter im Bundesdienst i. V. m. 

§§ 68 und 118 Landesbeamtengesetz M-V“ 

anerkannt wird. Damit wäre die Beantra-

gung von Sonder- und Bildungsurlaub für 

staatspolitische Bildung möglich.

Helmut Westphal,

Mitglied im GLSV

Veranstaltungsort: 

Schloss Bredenfelde

Dorfstraße 56–59,

17153 Bredenfelde

Zeitraum: 

15. und 16. Oktober 2024

Anmeldeschluss: 

16. August 2024

Teilnehmer: 

nur GdP-Mitglieder des GdP-LB M-V
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BESOLDUNGSRUNDE 2024

GdP im Landtag zur Anhörung im Finanzausschuss

Erneut war die Expertise der Gewerkscha� 
der Polizei (GdP) in der Sitzung des Fi-

nanzausschusses des Landestages Mecklen-
burg-Vorpommern am 11. April 2024 gefragt. 
In dieser Sitzung ging es um die zwei Gesetz-
entwürfe, welche die weitere Entwicklung 
der Besoldung und Versorgung insbesonde-
re mit Blick auf die Tarifrunde 2023 regeln 
als auch die verfassungsgemäße Alimenta-
tion für das Jahr 2023 sicherstellen sollen.

Nur die notwendigsten 
Änderungen

Für die GdP erklärte deren Landesvorsitzen-
der Christian Schumacher, dass in den Ge-
setzentwürfen nur die notwendigsten Än-
derungen im Besoldungsrecht beabsichtigt 
und dringend zusätzliche Maßnahmen zur 
Attraktivitätssteigerung erforderlich sind. 

Dabei verwies der Landesvorsitzende un-
ter anderem auf folgende Möglichkeiten:

•  die Erhöhung aller Erfahrungsstufen aller 
Besoldungsgruppen um mindestens ein 
Prozent (und nicht nur der jeweils ersten 
drei Erfahrungsstufen) für das Jahr 2023

•  die Einführung einer zweigeteilten Lauf-
bahn mit dem Einstiegsamt A 9 im Bereich 
der Landespolizei

•  die Neuregelung der sogenannten „sys-
temnahen Berufszeiten“

•  die Wiedereinführung der Ruhegehalts-
fähigkeit von Stellenzulagen, insbesonde-
re im Bereich der Polizei und beim Verfas-
sungsschutz sowie

•  die Weiterentwicklung der Erschwernis-
zulagen

Von der 
In�ationsausgleichsprämie 
ausgeschlossen

Die GdP kritisierte auch, dass Eltern – egal 
ob Tari�eschä�igte oder Beamte –, die sich 
in der Elternzeit und dem entsprechenden 
Bezug von Elterngeld be�nden, von der In-
�ationsausgleichsprämie ausgeschlossen 
sind. Schumacher abschließend: „Es liegt 

nun in der Hand des Landtages, ob er ‚nur‘ 

das Notwendigste beschließen möchte oder 

ob er die deutlichen Zeichen der Beschä�ig-

ten zur Kenntnis nehmen und über die vor-

liegenden Gesetzesentwürfe hinausgehende 

Maßnahmen, insbesondere zur Steigerung 

der Attraktivität des Beamtenverhältnisses 

und damit des ö�entlichen Dienstes in Meck-

lenburg-Vorpommern, ernstha� prüfen und 

verabschieden will.“ I
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